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Leitfaden zur Gebäudeprüfung und Vorgehen 
bei der Gebäudeuntersuchung 
1 Einleitung 
Die Ereignisse zu Beginn des Jahres 2006 – Einsturz des Tragwerkes der Eissporthalle in 
Bad Reichenhall und zahlreiche weitere Gebäudeschäden infolge Schneelasten nahe der 
Bemessungsschneelasten – haben sinnvollerweise dazu geführt, den Zustand vieler Trag-
werke intensiver zu untersuchen. Einerseits sahen sich private wie öffentliche Bauherren 
veranlasst, von sich aus eine Überprüfung ihres Gebäudebestandes vorzunehmen, ande-
rerseits mussten auch die staatlichen Stellen, in diesem Fall insbesondere die Obersten 
Bauaufsichten der Länder, reagieren.  

Insgesamt ist zu diesen bis heute anhaltenden Maßnahmen festzustellen, dass diese er-
freulicherweise nicht in Überreaktionen endeten, sondern dass zwar die Sicherheit von 
Bauwerken wieder einmal in den Fokus der Betrachtungen rückte, aber die vorgeschlage-
nen Maßnahmen mit dem nötigen Augenmaß angegangen wurden. Seitens der bauauf-
sichtlichen Stellen wurden zwei Gebäudekategorien festgelegt und es wurden dazu Hinwei-
se gegeben, wie eine regelmäßige Bauwerksüberprüfung aussehen könnte. Auf diese 
„Hinweise für die Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen durch den Eigen-
tümer/Verfügungsberechtigten“ [1] wird in Abschnitt 2 genauer eingegangen. Die vorge-
nannten Hinweise sind nicht verbindlich sondern haben empfehlenden Charakter.  

Im Gegensatz dazu wurde allerdings mittels Erlassen die Überprüfung der Eissporthallen in 
den Bundesländern veranlasst. Hintergrund war hier die sich rasch entwickelnde Erkennt-
nis, dass es sich bei Eissporthallen um besonders durch Feuchteeinflüsse gefährdete Kon-
struktionen handelt und daher eine Überprüfung jedenfalls angezeigt erschien. Die bisher 
durchgeführten Überprüfungen haben diese Annahme auch bestätigt. Mittels Erlass, z. B. 
[2], wurden die Betreiber gezwungen, eine Prüfung durch eine besonders fachkundige Per-
son durchführen zu lassen und die Ergebnisse der Überprüfung an die zuständigen Unteren 
Bauaufsichtsbehörden zu melden. Andernfalls drohte eine Schließung der jeweiligen Ein-
richtung. Auf die vorgenannten Erlasse wird im Weiteren nicht näher eingegangen sondern 
es wird zunächst eine Erläuterung der Hinweise der Obersten Bauaufsichtsbehörden zur 
Gebäudeprüfung vorgenommen und daran anschließend ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
ein sinnvolles Vorgehen bei der Überprüfung an Gebäuden beschrieben.  

2 Hinweise für die Überprüfung der Standsicherheit von bauli-
chen Anlagen durch den Eigentümer/Verfügungsberechtigten 

2.1 Allgemeines 
Im Grundsatz regeln alle Bauordnungen der Länder eindeutig, was bezüglich des Betriebes 
von Gebäuden gilt: „Bauliche Anlagen sind so Instand zu halten, dass die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrund-
lagen nicht gefährdet werden“.  

Zur Sicherstellung dieser Anforderung trägt von je her der Eigentümer bzw. der jeweilige 
Verfügungsberechtigte (im Weiteren nur „der Eigentümer“ genannt) die Verantwortung für 
die ordnungsgemäße Instandhaltung, d. h. Wartung, Überprüfung und – so weit erforderlich 
– Instandsetzung und damit für die Verkehrssicherheit der baulichen Anlagen. Dabei ist es 
unerheblich, ob es sich um private oder öffentliche Eigentümer handelt. Man geht davon 
aus, dass bei ordnungsgemäßer Planung und Bauausführung die bauliche Anlage bei be-
stimmungsgemäßem Gebrauch für den Zeitraum der üblichen Lebensdauer den baurechtli-
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chen, sicherheitsrelevanten Anforderungen entspricht. Zu dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch gehört auch ein regelmäßiger Bauunterhalt.  

Trotz allem verbleibt das letztendlich volkswirtschaftlich vereinbarte und akzeptierte Risiko, 
dass durch Alterung der Gebäudestrukturen und ggfls. auftretende extreme Beanspruchun-
gen durch Naturereignisse in sehr seltenen Fällen ein Versagen der Tragwerke vorkommen 
kann. Eine 100%ige Sicherheit ist nicht erreichbar.  

Die Hinweise der Obersten Bauaufsichten der Länder sollen eine Möglichkeit aufzeigen, wie 
vorgegangen werden kann. Selbstverständlich können auch andere Regelungen, z. B. die 
Richtlinie für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes oder DIN 1076 – Ingenieur-
bauwerke im Zuge von Straßen und Wegen – Überwachung und Prüfung, direkt oder sinn-
gemäß angewendet werden. Generell stellen die Hinweise nicht den Anspruch, für alle indi-
viduellen Gebäude ohne Veränderungen sinnvoll anwendbar zu sein. Hier kommt es be-
sonders auf das Fachwissen und das Augenmaß der handelnden Personen an.  

2.2 Anwendungsbereich der Hinweise 
Die nachfolgende gezeigte Tabelle 1 aus den Hinweisen [1] zeigt die Einteilung in zwei we-
sentliche Kategorien und die entsprechend zugeordneten Gebäuden. Generell kann gesagt 
werden, dass sich die Hinweise auf Gebäude beziehen, die „prüfpflichtig sind“, d. h. deren 
Standsicherheitsnachweise durch einen Prüfingenieur oder verantwortlichen Sachverstän-
digen für Standsicherheit geprüft werden. Sie gelten nicht für bauliche Anlagen, die nicht 
zum dauernden Aufenthalt von Personen bestimmt sind. Selbstverständlich können sie aber 
auf diese Gebäude sinngemäß angewendet werden, so weit dies als zweckmäßig er-
scheint.  
 

 
Tabelle 1: Einteilung der zum Anwendungsbereich gehörenden baulichen Anlagen nach Gefährdungspotential 
 und Schadensfolgen  
 
Mit dieser Einteilung der Gebäude wurde ein Hinweis verbunden, dessen Anwendung leider 
bis heute kaum Weiterverbreitung gefunden hat. Es wurde nämlich darauf hingewiesen, 
dass bei Neubauten der Prüfingenieur in Zusammenarbeit mit dem Tragwerksplaner mög-
lichst von vornherein eine Einstufung entsprechend der vorgenannten Kategorien vorneh-
men und dies auch im Prüfbericht dokumentiert sein sollte. Die vorgenannten Ausführungen 
gelten selbstverständlich sinngemäß für die Sachverständigenbescheinigung des verant-
wortlichen Sachverständigen für Standsicherheit. Bei Bestandsgebäuden soll die Einstufung 
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bei der ersten Sichtkontrolle oder der ersten Überprüfung erfolgen. Auf diesen Punkt wird 
nachfolgend noch näher eingegangen. In Abhängigkeit von der Gebäudekategorie werden 
unterschiedlich intensive Überprüfungen erforderlich.  

2.3 Bauwerks-/Objektbuch  
In diesem Abschnitt der Hinweise wird das Anlegen und Führen von Bauwerksbüchern drin-
gend empfohlen und es werden die Mindestanforderungen genannt. Eine beispielhafte Glie-
derung ist in Abbildung 1 enthalten.  
 

 
Abbildung 1: Beispielhafte Gliederung eines Bauwerkbuches 
 
Das Bauwerksbuch kann je nach Größe des Objektes und damit je nach Umfang der Bau-
unterlagen diese entweder direkt enthalten – z. B. eine geprüfte Statik und Konstruktions-
pläne – oder auf die an möglichst dauerhaft sicherer und zugänglicher Stelle archivierten 
Daten verweisen.  

Bei Bestandsbauten sind nicht immer alle zur zuverlässigen Beurteilung erforderlichen Un-
terlagen bzw. Datensätze verfügbar. Es war auch bei den zahlreichen durch das Team des 
Verfassers bearbeiteten Bauwerksbüchern festzustellen, dass im Bestand teilweise nur in 
erschreckend geringem Umfang relevante Unterlagen zur Verfügung stehen. Sofern die 
Unterlagen zur Bauausführung und Tragwerksplanung nicht beigebracht werden können, 
muss die mit der Überprüfung betreute Person im Regelfall im Einvernehmen mit dem Bau-
herrn entscheiden, ob und welche Unterlagen entsprechend der tatsächlich im Bestand 
vorhandenen Konstruktionen neu erarbeitet werden müssen oder ob zumindest in Teilbe-
reichen zusätzliche rechnerische Überprüfungen stattfinden müssen. Selbstverständlich 
können sich diese rechnerischen Überprüfungen auch nur auf geeignete Teilsysteme be-
ziehen.  

Ein Bauwerksbuch ist selbstverständlich auch für Neubauten eine geeignete Art, der Doku-
mentationspflicht nachzukommen. Bei neu angelegten Bauwerksbüchern empfehlt es sich 
jedenfalls, auch Hinweise auf besonders überprüfenswerte Punkte, z. B. Auflagerbereiche, 
Rohrdurchführungen etc. aufzunehmen, um spätere Inspektionsarbeiten zu erleichtern.  
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2.4 Bauwerksüberprüfung 
Generell wird bei den Bauwerksüberprüfungen zwischen einer  

- Begehung 

- Sichtkontrolle durch eine fachkundige Person 

- Überprüfung durch eine besonders fachkundige Person 

unterschieden. Bezüglich der oben eingeführten Begriffe zur Qualifikation der Durchführen-
den einer Bauwerksüberprüfung gelten folgende Definitionen:  

- fachkundige Personen sind z. B. Bauingenieure oder Architekten mit mindestens 
fünfjähriger einschlägiger Berufserfahrung, bzw. mindestens dreijähriger Erfahrung 
in der Überprüfung vergleichbarer Konstruktionen.  

- Besonders fachkundige Personen sind  

- Prüfingenieure für Standsicherheit, verantwortliche Sachverständige für Stand-
sicherheit für die jeweiligen Fachrichtungen sowie Prüfämter für Baustatik   

- Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige aus dem konstruktiven In-
genieurbau für das jeweilige Fachgebiet   

- Bauingenieure mit mindestens zehnjähriger, einschlägiger Berufserfahrung auf 
dem jeweiligen Fachgebiet des Massivbaus, Metallbaus oder Holzbau.  

Für den letztgenannten Personenkreis sind inzwischen z. B. bei der Bayerischen Ingenieu-
rekammer Listen angelegt worden, in die sich besonders fachkundige Personen aufnehmen 
lassen können.  

Im Regelfall sollen die Begehungen durch den Eigentümer, die Sichtkontrolle durch eine 
fachkundige Person und die eingehende Überprüfung durch eine besonders fachkundige 
Person erfolgen.  

Bei der Begehung durch den Eigentümer sollen offensichtliche Schäden am Tragwerk 
erkannt werden. Dies können z. B. besonders auffällige Verformungen sein, Schäden infol-
ge Anpralls von Fahrzeugen, Risse, Durchfeuchtungen, Ausblühungen und Korrosion. Vor 
allen Dingen sollten dabei Entwässerungsanlagen überprüft und ggfls. gleichzeitig gereinigt 
werden. Das bedeutet, dass zu der Begehung jedenfalls eine Begehung der Dächer und 
eine Überprüfung der Dacheinläufe gehören. Dabei kann auch festgestellt werden, ob sich 
immer wieder größere Wasseransammlungen auf dem Dach bilden, die bei Gründächern 
und anderen Flachdächern auf übermäßige Verformungen hinweisen. Die Begehung sollte 
vor allen Dingen dann erfolgen, wenn bisher keine Schäden am Tragwerk festgestellt wur-
den oder wenn zur Beobachtung kleinerer Schäden die durchführenden Personen auf der 
Eigentümerseite durch fachkundige oder besonders fachkundige Personen eingewiesen 
sind.  

Sichtkontrollen durch eine fachkundige Person stellen im Prinzip eine erweiterte Bege-
hung dar. Ob dazu Hilfsmittel hinzuziehen ist, hängt von der jeweiligen Baukonstruktion ab.  

Für beide Arten der Überprüfung gilt, dass bei der Feststellung nicht zu beurteilender Schä-
den möglichst umgehend besonders fachkundige Personen hinzuziehen sind.  

Die eingehende Überprüfung durch eine besonders fachkundige Person erfolgt in rela-
tiv großen Abständen, muss aber alle maßgeblichen und auch die schwer zugänglichen 
Bauwerksteile erfassen. Eine handnahe Untersuchung auf Schädigungen ist dabei obligato-
risch. Ggfls. können stichprobenartige Materialuntersuchungen erforderlich werden. Sinnvoll 
ist es, für die eingehende Überprüfung Personen einzusetzen, die das Tragwerk aufgrund 
vorhergehender Planung oder Prüfung bereits kennen, so dass in diesem Fall eine Redu-
zierung auf eine stichprobenartige Überprüfung der besonders kritischen Stellen ausrei-
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chend sein kann. Die eingehende Überprüfung schließt mit einer gutachterlichen Stellung-
nahme ab, die auf jeden Fall die Beurteilung der Standsicherheit der gesamten Tragkon-
struktion beinhalten soll. In diesem Zusammenhang ist daher darauf hinzuweisen, dass 
damit auch die volle Verantwortung des Überprüfenden im Falle eines späteren Kollapses 
der Konstruktion abgeleitet werden kann. Die Überprüfenden müssen sich also bewusst 
sein, dass ggfls. strafrechtliche Konsequenzen drohen und eine entsprechende besondere 
Sorgfalt erforderlich ist. Dass diese Aufwendungen auch entsprechend honoriert werden 
müssen, ist selbsterklärend. Schließlich soll in der abschließenden Beurteilung festgehalten 
werden, ob die tragende Konstruktion keine Schäden aufweist oder es müssen eventuell 
festgestellte Schäden bezüglich ihrer Relevanz für die Standsicherheit bewertet werden.  

2.5 Konzept und Zeitintervalle der Überprüfung  
In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die Zeitintervalle wiedergegeben, die für die regelmä-
ßige Überprüfung als Anhaltswerte angegeben werden. In Abhängigkeit von Art, Robust-
heit, Alter und Erhaltungszustand der Tragkonstruktionen sowie der Nutzung und den jewei-
ligen Umweltbedingungen können selbstverständlich abweichende Zeitintervalle erforderlich 
und sinnvoll werden.  
 

 

 
Tabelle 2: Anhaltswerte für Zeitintervalle für die jeweilige Art der Überprüfung, getrennt nach Kategorie 

Fußnote 1 weist darauf hin, dass nur die statisch besonders relevanten Bauteile untersucht 
werden sollen. Bei weitgespannten Hallen genügen beispielsweise im Regelfall die Unter-
suchung der Dachtragkonstruktion sowie die Überprüfung der Stützen und Auflagerbereiche 
auf Risse. Eine detaillierte Überprüfung der Fundamente ist hingegen meist entbehrlich, es 
sei denn, es ergeben sich aus den vorhandenen Rissbildern deutliche Hinweise auf mögli-
che Fundamentsetzungen.  
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Für Bauarten, die zur Beurteilung der Standsicherheit wegen ihrer besonderen Bauart – z. 
B. weitgespannte baustellenverklebte Holzbauteile – ein besonders Herstellungsverfahren 
oder ein spezielles Fachwissen erfordern, werden im Regelfall andere, meist deutlich kürze-
re Überwachungsintervalle festgelegt. Ebenso dringlich wird darauf hingewiesen, dass eine 
Sichtkontrolle jedenfalls nach Umbauten und Umnutzungen durchgeführt werden sollte, 
wenn nicht gleichzeitig eine Überprüfung der Standsicherheit stattgefunden hat. Ebenso 
sollte nach technischen Modernisierungen – z. B. Einbau einer Heizung in eine bisher nicht 
beheizte Halle mit Holztragwerk – oder nach außergewöhnlichen Naturereignissen wie Erd-
beben, Hochwasser oder Orkanen zumindest eine Sichtkontrolle stattfinden. Sofern dabei 
Auffälligkeiten erkannt werden, sollte wiederum eine besonders fachkundige Person hinzu-
gezogen werden.  

2.6 Durchführung der Überprüfung  
Ziel der Überprüfungen ist es, festzustellen, ob Bauwerk und Nutzungen noch den ur-
sprünglich vorausgesetzten Annahmen entsprechen, die Daten zum Bauwerk noch mit den 
Daten im Bauwerksbuch übereinstimmen und ob ggfls. gegenüber den letzten Überprüfun-
gen neue Schäden oder Veränderungen hinzugetreten sind. Die Hinweise enthalten eine 
Reihe detaillierter Maßnahmen, die nachfolgend im Wortlaut zitiert werden.  

„Es soll überprüft werden, ob 

- Belastungs- und Nutzungsänderungen oder bauliche Veränderungen eingetreten 
sind, z. B. zusätzliche Dachlasten durch eine nachträgliche Dachbegrünung (insbe-
sondere Nachweise des Nassgewichtes und einer Vereisung), zusätzliche Belastung 
der Tragkonstruktion durch Einbauten oder schwere Geräte, Erhöhung der Nutzlas-
ten, Schwächung der Tragkonstruktion durch nachträgliche Durchdringungen und 
Aussparungen o. ä., bauliche Schließung von offen geplanten Hallen,  

- die bauphysikalischen Bedingungen der Tragwerkskonstruktion zuträglich sind, z. B. 
Änderung der Luftfeuchtigkeit bzw. Kondenswasserbildung und der Temperatur bei 
baulicher Schließung einer offen geplanten Halle, Änderung der klimatischen Bedin-
gungen bei Nutzungsänderung wie Eislaufhallen im Winter und Sporthalle im Som-
mer, Hallen mit Feuchtigkeitseintrag wie Reithallen mit genässtem Boden oder Kom-
postieranlagen, Hallen mit wechselklimatischen Bedingungen,  

- die Dachabdichtung und die Entwässerung funktionstüchtig und ausreichend dimen-
sioniert sowie insbesondere am Tragwerk keine feuchten Stellen vorhanden sind, z. 
B. Überprüfen des Daches, der Fassade, des Balkons, erdberührter Flächen und der 
Entwässerungseinrichtungen auf feuchte Stellen und Undichtigkeiten,  

- die Schutzvorrichtungen wie Geländer und Absturzsicherungen einen ordnungsge-
mäßen Zustand aufweisen, ggf. mit stichprobenhafter Überprüfung der Befestigung.“ 

Es werden dann noch spezielle Hinweise zu massiven Konstruktionen, Metallkonstruktio-
nen, Fertigteilkonstruktionen und Glas- und Membrankonstruktionen gegeben. Die speziel-
len Hinweise für Holzkonstruktionen sind ebenfalls nachfolgend im Wortlaut angegeben. 

- „Holzkonstruktionen auf Risse und Verformungen, insbesondere Schrauben und 
sonstige Verbindungen auf festen Sitz sowie auf Druck beanspruchte Stoßflächen 
auf sattes Aufeinandersitzen, überprüfen. Nagelplatten auf einen ordnungsgemäßen 
Zustand kontrollieren.  

- Holzkonstruktionen auf unzuträgliche Feuchtigkeit überprüfen. Dabei insbesondere 
ggf. den Feuchtegehalt bestimmen und Stöße und Risse auf Eindringen von Feuch-
tigkeit überprüfen. Auf die etwaige Bildung von Wassersäcken und einen Befall 
durch Holzschädlinge (Insekten und Pilze) achten.  
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- Einen vorhandenen Oberflächenschutz auf Schäden und Verschleißteile auf Abnut-
zung kontrollieren.  

- Gerissene Klebstofffugen (Leimfugen) und die Eignung des verwendeten Klebstoffs 
(Leim) für die vorhandenen bauklimatischen Bedingungen überprüfen.  

- Träger mit Kastenquerschnitt gesondert überprüfen.“  

2.7 Weitere Hinweise 
Nachfolgend werden einige zusätzliche Hinweise gegeben, die aus Sicht des Verfassers 
von besonderer Bedeutung sind:  

- Bei der Planung von Neubauten sollte darauf geachtet werden, dass die Bauteile 
überprüfbar bleiben. Es sollte daher aus Sicht des Verfassers eine möglichst frühzei-
tige Abstimmung bezüglich dieses Punktes zwischen Tragwerksplanern und Archi-
tekten stattfinden. Als besonders aufwändig bei der Überprüfung haben sich z. B. 
Konstruktionen erwiesen, bei denen die Hälfte des Tragwerks im sichtbaren Bereich 
ist, die andere Hälfte oberhalb einer Akustikdecke oder einer anderen Zwischenkon-
struktion liegt. Hier ist meist sehr großer Aufwand erforderlich, um auch die über die-
sen Zwischendecken liegenden Bauteile zu kontrollieren. Gleiches gilt für die Aufla-
gerbereiche von Konstruktionen, die ebenfalls sehr häufig „versteckt“ werden und 
Beispiele, wie sie im Beitrag von Herrn Prof. Brüninghoff dargestellt sind, bleiben 
damit häufig zunächst unentdeckt.  

- Es wird empfohlen, insbesondere bei wenig robusten oder schwierig zu beurteilen-
den Tragwerken ggfls. permanente Monitoringsysteme einzubauen. Diese können z. 
B. durch permanente Laserabstandsmessungen oder auch durch verdrahtete Mess-
fühler zur Aufnahme von Tragwerksverformungen realisiert werden. Es wird jedoch 
seitens des Verfassers eindringlich darauf hingewiesen, dass zur Installation solcher 
besonderen Monitoringsysteme teilweise aufwendige Voruntersuchungen erforder-
lich sind. Die reine Durchbiegungsmessung führt – je nach Konstruktion – nicht im-
mer zu den gewünschten Ergebnissen. Insbesondere wenn das Tragwerk durch 
große Querkräfte an den Auflagern und ein mögliches Sprödbruchversagen in die-
sen Bereichen gefährdet ist, können die damit einhergehenden Formänderungen 
vorher kaum zuverlässig erfasst werden. Ebenso sollte bei dem Einsatz derartiger 
Monitoringeinrichtungen zwingend eine Kalibrierung der rechnerischen Annahmen 
mit tatsächlichen Belastungen erfolgen. Dies kann durch natürliche Lasten wie 
Schnee im jeweils folgenden Winter geschehen (zur Schneemessung siehe nachfol-
genden Spiegelstrich) aber auch durch zeitweise Belastungen mittels großer Was-
serballons, das temporäre Fluten von Flachdächern etc. Sofern man sich für eine 
Überwachung mittels eines Monitoringsystems entscheidet, sollten jedenfalls in die-
sem Bereich besonders fachkundige Personen hinzugezogen werden. Nach Kennt-
nis des Unterzeichners laufen derzeit noch verschiedene Untersuchungen und Pilot-
projekte, deren Ergebnisse in den kommenden Jahren veröffentlicht werden und die 
dann sicher weitere Orientierungsmöglichkeiten bieten.  

- In dem Papier der Obersten Bauaufsicht wird abschließend nochmals darauf hinge-
wiesen, dass insbesondere hohe Schneebelastungen zu Schäden führen können. 
Es wird empfohlen, spätestens bei Erreichen der zulässigen Schneelasten, d. h. der 
Schneelasten, die den Berechnungen zugrunde lagen, das Abräumen der Dächer zu 
veranlassen.  
 
Dazu ist die Ermittlung der tatsächlichen Schneelast erforderlich. Anlage 1 gibt Hin-
weise für ein ordnungsgemäßes Vorgehen. Die Schneehöhe alleine ist selbstver-
ständlich nur ein unzureichender Indikator, da je nach Konsistenz des Schnees bei 
gleichem Gewicht sehr unterschiedliche Schneehöhen vorhanden sein können. Bei 
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der Ermittlung des tatsächlichen Gewichtes auf dem Dach ist von besonderer Be-
deutung, eventuelle Eisschichten ordnungsgemäß zu erfassen.   
 
Entsprechend der Neuausgabe von DIN 1055-5:2005-07 mit teilweise erheblich hö-
heren Schneelasten kam es natürlich auch im Rahmen von Überprüfungen zu Dis-
kussionen, ob Bauwerke so ertüchtigt werden müssen, dass die neuen Schneelas-
ten ebenfalls abgetragen werden können. Hierzu ist eindeutig festzuhalten, dass bei 
existierenden Gebäuden selbstverständlich der Bestandsschutz greift, d. h. die Ge-
bäude dürfen weiter betrieben werden. In den Gegenden, in denen sich erhebliche 
Veränderungen der Schneelasten ergeben haben, z. B. im Voralpenraum, muss al-
lerdings durch ein geeignetes Monitoring und ein zugehöriges Frühwarnsystem dafür 
gesorgt werden, dass bei Erreichen der Bemessungsschneelasten entweder eine 
Sperrung des Bauwerks vorgenommen wird oder eine entsprechende Entlastung 
durch Abräumen stattfindet.  

3 Erlasse der Obersten Bauaufsichtbehörden zur Überprüfung 
besonderer Konstruktionen  

Ergänzend zu den vorgenannten Hinweisen haben die Obersten Bauaufsichtsbehörden der 
Länder zusätzliche Erlasse zur Überprüfung von Eissporthallen herausgegeben [z.B. 2]. Im 
Gegensatz zu den Hinweisen handelt es sich dabei um verbindliche Vorgaben, d. h. alle 
Eissporthallen mussten zwischenzeitlich überprüft werden. Bei einer Reihe dieser Hallen 
konnten insbesondere durch Feuchteeinwirkungen auch erhebliche Schädigungen festge-
stellt werden. Die Hallen sind aber zwischenzeitlich alle entweder bereits saniert oder aber 
die zulässigen Schneelasten für den Betrieb wurden so weit reduziert, dass eine Gefähr-
dung der Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Vereinzelt kam es zu Abrissen. Bauwerke, 
die unter die vorgenannten Erlasse gefallen sind, mussten von besonders fachkundigen 
Personen überprüft werden, die Ergebnisse an die untersten Bauaufsichtsbehörden gemel-
det werden. Auch in diesem Fall kann aus Sicht des Unterzeichners das Vorgehen der 
Bauaufsichtsbehörden als absolut angemessen bezeichnet werden.  

4 Vorgehen bei der Gebäudeuntersuchung 
In diesem Abschnitt wird in Kurzform dargestellt, welches Vorgehen sich bei den zahlrei-
chen Untersuchungen, die sowohl durch den Lehrstuhl auch das Büro des Unterzeichners 
begleitet wurden, als sinnvoll erwiesen hat.  

Nach Erhalt des entsprechenden Auftrages wird üblicherweise wie folgt vorgegangen:  

- Eine Erstbesichtigung nach Auftragserhalt hat sich als sehr positiv erwiesen. Sie 
dient zur Gewinnung eines Ersteindruckes der Konstruktion und zur Erlangung eines 
Überblicks über die örtlichen Gegebenheiten. Aufgrund dieser Erstbesichtigung kön-
nen die erforderlichen Geräte zur Untersuchung angefordert werden, z. B. Gerüst, 
Hubsteiger oder Leitern. Ebenso können die erforderlichen Personalkapazitäten für 
die eigentliche Untersuchung abgeschätzt werden. Häufig steht nur ein einge-
schränktes Zeitfenster – bei Schulturnhallen die Ferienzeiten – zur Verfügung und 
die Untersuchungen sind teilweise sehr zeitaufwendig, vgl. hierzu die Ausführungen 
von Prof. Brüninghoff im vorstehenden Beitrag. Ebenso kann festgelegt werden, ob 
zum eigentlichen Untersuchungstermin Handwerker angefordert werden müssen, 
um die Konstruktionen ganz oder partiell zu öffnen und nach der Untersuchung wie-
der zu schließen.  
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- Nach Abschluss der Erstbesichtigungen erfolgt eine Überprüfung und Anforde-
rung der Unterlagen. Zu diesen zählen insbesondere  

- die Baugenehmigungsunterlagen   

- die geprüfte Statik   

- die Ausführungsplanung   

- Werkstattzeichnungen der Tragwerkskonstruktion   

- Liefernachweise für Baustoffe und Bauteile  

Leider hat sich bei den bisherigen Untersuchungen herausgestellt, dass diese Do-
kumentationen häufig sehr lückenhaft sind. Man sollte bei Neubauten daher zukünf-
tig wesentlich mehr Wert auf eine durchgängige Dokumentation legen.  

- Bei der Durchführung der Hauptuntersuchung erfolgt die handnahe Untersuchung 
der Konstruktion unter Nutzung der zuvor angeforderten und oben beschriebenen 
Hilfsmittel. Das Öffnen der Konstruktionen kann – soweit erforderlich – natürlich 
auch vor dem eigentlichen Termin erfolgen. Für die eigentliche Untersuchung der 
Tragwerke hat es sich als sinnvoll erwiesen, Zwei-Mann-Teams zu bilden, da häufig 
Handreichungen oder Protokollierungen erforderlich sind, die bei Einsatz von nur ei-
ner Person zu wesentlichen Verzögerungen führen können. Aus Sicht des Verfas-
sers ist es besonders wichtig, sich dennoch für diese Termine ein ausreichend Zeit-
fenster einzuplanen, ggfls. auch darauf zu drängen, dass nach erfolgter Erstauswer-
tung der Erkenntnisse ein weiterer Termin zur Nachuntersuchung erfolgen kann. 
Häufig tauchen erst bei der weiteren Bearbeitung zusätzliche Fragen auf, die eine 
nochmalige Überprüfung erforderlich machen. An dieser Stelle ist Sorgfalt gefragt, 
keine durch zeitliche Engpässe verursachte Nachlässigkeit. Gerade hier gilt im be-
sonderen Maße: „Zeit vergeht – Mist bleibt!“ 

Im Haupttermin können Bohrkerne entnommen werden, Bohrwiderstandsmessun-
gen erfolgen und als selbstverständlicher Standard sollten bei Holzkonstruktionen 
Feuchtemessungen und Klimamessungen vorgenommen werden, siehe auch hierzu 
Artikel von Herrn Prof. Brüninghoff.  

Bezüglich der Bohrkernentnahme ist aber aus Sicht des Unterzeichners darauf hin-
zuweisen, dass gerade bei unbekannten Klebstoffen oder unbekannter Klimage-
schichte und der Verwendung feuchteempfindlicher Klebstoffe, wie z. B. Harnstoff-
harzen, eine Entnahme von Bohrkernen jedenfalls angezeigt ist. Ebenso ist die Ent-
nahme von Bohrkernen manchmal gerade dort sinnvoll, wo Schädigungen erkenn-
bar sind, um einen Einblick in die „Tiefe der Konstruktion“ zu ermöglichen. Leider 
sind unsere zerstörungsfreien Untersuchungsmöglichkeiten hier bisher sehr einge-
schränkt.  

- Nach der Hauptuntersuchung erfolgt das Auswerten der Unterlagen und der Er-
kenntnisse aus der Ortsbesichtigung. Sofern sich dabei herausstellt, dass auf-
grund der Materialprüfungen oder aufgrund der statischen Berechnungen wesentli-
che Mängel im Tragwerk vorliegen, muss eine sorgfältige Abwägung erfolgen, ob ein 
Abriss, eine Sanierung oder die zusätzliche Installation von Tragwerkselementen, z. 
B. Unterspannungen, zusätzliche Obergurtverstärkungen etc., sinnvoll sind. Im 
Grundsatz sollte hier auch aus Gründen des Primärenergieeinsatzes natürlich der 
Erhalt der Konstruktionen im Vordergrund stehen. In vielen Fällen wurde eine neue 
statische Berechnung erforderlich, da die vorhandenen Unterlagen entweder nicht 
mehr vollständig waren oder sich bei der Überprüfung Mängel in diesen älteren stati-
schen Unterlagen gezeigt haben.  
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- Nach der Festlegung der weiteren Schritte erfolgt die Ausarbeitung der Maßnah-
men zur Ertüchtigung des Tragwerks. Hier muss zunächst entschieden werden, 
ob eine Baugenehmigung für die erforderlichen Maßnahmen notwendig ist. Bisheri-
ger Konsens mit der Obersten Bauaufsicht in Bayern war beispielsweise, dass die 
reine Ertüchtigung und Verstärkung bestehender Tragwerke, z. B. das Einschrauben 
von dafür zugelassenen Schrauben zur Querzugverstärkung, nicht genehmigungs-
pflichtig ist. Sehr wohl genehmigungspflichtig ist jedoch die Installation eines neuen 
Tragwerkes, um beispielsweise alte Tragwerkskonstruktionen zu entlasten oder 
ganz „aus dem Spiel zu nehmen“. Es handelt sich dann um die Errichtung eines 
neuen Tragwerkes, was selbstverständlich wieder genehmigungs- und prüfpflichtig 
ist. In anderen Bundesländern herrschen hier leider teilweise abweichende Meinun-
gen vor. So wird beispielsweise in Hessen derzeit diskutiert, dass bereits das Ver-
stärken von Bauwerken mittels Einschrauben von dafür zugelassenen Schrauben-
systemen einer Baugenehmigung bedarf. Wir werden über die weitere Entwicklung 
berichten.  
Bezüglich der Lasten, d. h. der für die Berechnung alter und/oder neuer Tragwerks-
fälle anzusetzenden Beanspruchungen – insbesondere Wind und Schnee – muss 
ebenfalls abgewogen werden, welche Lasten anzusetzen sind. Sofern es sich um 
neue Tragwerksteile handelt, die einer Baugenehmigung unterliegen, sind im Regel-
fall auch die neuen Lasten zu verwenden. Bei einer reinen Ertüchtigung eines vor-
handenen Tragwerkes durch z. B. die Ausbesserung geringfügiger Schäden, greift 
der Bestandsschutz und es werden üblicherweise alte Bemessungslasten verwen-
det. Hier sollte aber eine eindeutige Abstimmung mit dem Bauherrn stattfinden. 
Handelt es sich beispielsweise um schlecht zugängliche und schlecht von Schnee 
räumbare Dächer, so ist sehr wohl zu diskutieren, ob ggfls. eine Ertüchtigung des 
Gesamttragwerkes auf die neuen zu erwartenden Beanspruchungen erfolgt.  
Es folgen dann die weiteren üblichen Schritte von Tragwerksplanung, Prüfung, Aus-
schreibung, Baudurchführung, Baukontrolle und Dokumentation sowie die erforderli-
chen Abnahmen. Für die Vollständigkeit des Bauwerksbuches ist es von besonderer 
Bedeutung, hier nicht die früheren Fehler zu wiederholen, sondern für eine lückenlo-
se Dokumentation zu sorgen, damit nachfolgende Generationen eine bessere Ar-
beitsgrundlage erhalten.  

- Nach Abschluss der Maßnahmen erfolgt das Erstellen des Bauwerkbuches ein-
schließlich der Festlegungen und Empfehlungen zur weiteren Bauwerksüber-
wachung. Für ein Bauwerksbuch ist in Abbildung 1 eine beispielhafte Gliederung 
eingefügt.  
In dem Bauwerksbuch sollten insbesondere Empfehlungen zur weiteren Bauwerks-
überwachung aufgenommen werden, die von den in Abschnitt 4 dargestellten Vor-
gaben natürlich erheblich abweichen können. Bei wenig robusten Bauwerken wur-
den vom Verfasser sehr häufig wesentlich kürzere Intervalle zu Untersuchungen in 
Abstimmung mit der Bauherrschaft vorgeschlagen. Die Sichtkontrolle durch die 
fachkundige Person sollte dann in manchen Fällen jährlich, die eingehende Überprü-
fung in Zeitintervallen von fünf Jahren vorgenommen werden. Ebenso können hier 
Festlegungen für besondere Monitoringmaßnahmen (siehe oben) erfolgen und Hin-
weise aufgenommen werden, ob und welche Tragwerksbereiche jeweils besonders 
zu untersuchen sind. Diese Empfehlungen sind abhängig von der Art der Konstrukti-
on, der Nutzung, den Feuchte- und Klimaverhältnissen und ggfls. der Lage des Ge-
bäudes. Dabei sollte man nicht nur äußere Lasten im Auge haben sondern auch 
Veränderungen der klimatischen Verhältnissen infolge der häufig gleichzeitig statt-
findenden Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäude. Diese 
führen häufig zu trockeneren Klimata, was wiederum zu Rissbildungen führen kann.  
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5 Zusammenfassung und Lehren  
Wenn überhaupt etwas Gutes an den Einstürzen des Winters 2005/2006 war, dann ist es 
der Beginn von regelmäßigen Überprüfungen von Tragwerken. Man sollte dies nicht als 
„Last“ empfinden oder als „zusätzliche Regulierung“, sondern diese regelmäßige Kontrolle 
der für die Sicherheit maßgeblichen Konstruktionen sollte selbstverständlich sein. Wir ge-
hen bei Auto, Flugzeug, Brücken, Brandschutz und in vielen anderen Bereichen ja ebenfalls 
so vor. Allerdings sollte man auch die wirtschaftlichen Aspekte einer regelmäßigen Kontrolle 
bedenken. Sie kosten zwar zunächst Geld, das regelmäßige Kontrollieren und das kontinu-
ierliche Ausbessern kleinerer Schäden ist jedoch häufig wesentlich wirtschaftlicher, als erst 
auf einen großen Schaden zu warten und dann eine umfangreiche Sanierung vorzuneh-
men. Durch regelmäßige Kontrolle und Wartung wird die Gesamtnutzungsdauer eines Ge-
bäudes sicher verlängert anstatt verkürzt, die technische Lebensdauer garantiert erreicht 
oder ebenfalls deutlich verlängert.  

Als „Lehren“ kann man zusammenfassend anführen:  

- Bauen wie geplant!  

- Änderungen und Sondervorschläge nicht ohne die üblichen Überprüfungen „einfach 
mal so auf die Schnelle“ vornehmen 

- Baumaterialien und Bauteile ausreichend und dauerhaft dokumentieren 

- Betreiber für ihr Gebäude sensibilisieren und Ausbildung des „Bedienpersonals“ 
verbessern  
 
und 

- Planen mit ausreichendem Zeitraum und ausreichendem Geldeinsatz verhindert 
Schäden von Anfang an und ist letztendlich wesentlich billiger als die umfangreiche 
Sanierung oder Renovierung nach wenigen Jahren.  

5 Literatur  
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Anlage 1 Ermittlung der Schneelast auf Dächern 

Vorbemerkung 
Die nachfolgende Anleitung dient zur Ermittlung der tatsächlich vorhandenen Schneelast auf Dä-
chern. Die Probennahme hat an 3 bis 4 Stellen zu erfolgen. Bereiche mit besonderen Schneehöhen 
sind gesondert zu erfassen. Dazu gehören Schneeanhäufungen durch Schneeverwehungen, 
Schneesackbildung in Dachgräben, Dachkehlen, Sheddächern und Bereiche oberhalb von Schnee-
fanggittern sowie Dachflächen mit abgerutschten Schneemassen von Nachbardächern. 

Hilfsmittel 

- Kunststoffrohr DN 200 (∅innen = 200 mm, Länge ca. 50 cm größer Schneehöhe) 

- Metallblech oder Kunststoffplatte, ca. 300 x 300 mm, t ≈ 1,5 - 2 mm 

- Wasserwaage, lotrecht verwendbar 

- Wasserdichte Gefäße zur Aufnahme der Schneemassen, ggf. Waage für Vorortmessung 

- Werkzeuge zum Schneeschaufeln und Hilfsmittel zur sicheren Dachbegehung (Seile etc.) 

Schneeentnahme 

1. Lotrechtes Einstecken des Rohres in den Schnee bis auf die Dachhaut, ggf. mit Hilfe  
vorsichtiger Drehbewegungen. 

2. Entfernen des am Rohr anliegenden Schnees. 

3. Bei geneigten Dächern: Schwenken des Rohres bis in die Senkrechte zur Dachfläche, 
so dass das Rohr vollflächig auf der Dachhaut aufsteht. 

4. Sicherung des im Rohr befindlichen Schnees durch Einschieben des Metallblechs bzw. der 
Kunststoffplatte zwischen Rohr und Dachhaut. 

5. Umfüllen des mit dem Rohr entnommenen Schnees in bereitstehendes Gefäß und  
Dokumentation der Entnahmestelle. 

 

Errechnung der Schneelast 
1. Wiegen der (ggf. geschmolzenen) Schneemasse (ohne Gefäßgewicht). Ergebnis ist die 

Schneemasse in kg bezogen auf eine Fläche mit ∅ 200 mm (A0,2 = 0,0314 m²). 

2. Berechnung der Schneelast s bezogen auf einen Quadratmeter Grundrissprojektion der 
Dachfläche (gültig für Rohrinnendurchmesser 200 mm): 

 sx = 0,312 ⋅ m0,2  [kN/m²] mit m0,2  Schneemasse im Rohr in kg (Mittelwert 
   bei mehreren Proben einer Dachfläche) 
  x   Index für Probennummer (1, 2, ...) 

Eine Information der bauart Konstruktions GmbH & Co. KG, Lauterbach – München – Darmstadt Stand: 09/06  

www.bauart-konstruktion.de 
 


